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Einleitung 

Dieses Dokument ist ein Beitrag zu der Ende 2017 geführten Diskussion zwischen der Branche und dem 
Bundeswirtschaftsministerium über die EU-beihilferechtliche Ausgestaltung der KWK-Strom-Förde-
rung in einem novellierten Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. 

Ein Dissenspunkt zwischen Ministerium und Branche war die Definition und die Festlegung von Bilanz-
grenzen für Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen. Der vorliegende Hinweis erläutert die Sichtweise 
der Branche und zeigt auf, wie die Aufteilung von Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen anhand der Re-
chenregeln und Anforderungen der FW 308 objektiv durchzuführen ist. 

Das Dokument ermöglicht darüber hinaus, den Einstieg in den sicheren Umgang mit den Rechenregeln 
und Abläufen des Arbeitsblattes FW 308:2015 Zertifizierung von KWK-Anlagen - Ermittlung des KWK-
Stromes anhand von Fließbildern. Die in dem Dokument verwendete Definition von Dampfsammelschie-
nen-KWK-Anlagen entspricht jedoch nicht der aktuellen Definition im Gesetz (Sachstand KWKG 2017, 
Okt. 2019). 

Die Fließbilder werden unter AGFW.de zum Download als DIN A3-PDF-Dokument zur Verfügung ge-
stellt.  
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Beiblatt ist eine unterstützende Arbeitshilfe zur Bewertung von KWK-Anlagen inkl. der Auftei-
lung von Dampfsammelschienen-KWK-Anlagen. 

Hierfür wurde der Arbeitsablauf der Rechen- und Anwendungsregeln des AGFW-Arbeitsblatts FW 308 
modularisiert und in Form von Fließdiagrammen dargestellt.  

Dieses Beiblatt ist ein Dokument, das Informationen zum Arbeitsblatt FW 308, jedoch keine zusätzlich 
genormten Festlegungen enthält und ausschließlich informativen Charakter besitzt.  

2 Normative Verweisungen 

Dieses Dokument beinhaltet keine normativen Verweisungen.  

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach FW 308 und folgender Begriff. 

3.1 
rückwirkende KWK-Stromerzeugung 
rechnerisch ermittelter KWK-Strom eines vorgelagerten Stromerzeugers, der sich ergibt wenn bei An-
lagen mit in Reihe geschalteten Stromerzeugern das Verhältnis zwischen Kondensationsstromerzeu-
gung und KWK-Stromerzeugung eines nachgelagerten Stromerzeugers auf diesen vorgelagerten Strom-
erzeuger angewendet wird 

BEISPIEL 1  GuD-Anlage mit einer Gasturbine als vorgelagertem Stromerzeuger ohne KWK und einer Dampftur-
bine als nachgelagertem Stromerzeuger inklusive Nutzwärmeauskopplung 

BEISPIEL 2  Anlage mit einer Hochdruckdampfturbine als vorgelagertem Stromerzeuger ohne KWK und einer 
Niederdruckturbine als nachgelagertem Stromerzeuger inklusive Nutzwärmeauskopplung. 

4 Indizes und Abkürzungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und Abkürzungen nach FW 308, sowie fol-
gende Indizes. 

Tabelle 1 — Indizes und Abkürzungen 

Index/Abkürzung Benennung 

DSA Dampfsammelschienenanlage 

el elektrisch 

in zugeführt (en: into) 

Kond Kondensation 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

out abgegeben (en: outgoing) 

th thermisch 
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5 Prinzipielles Vorgehen und Module 

5.1 Prinzipielles Vorgehen nach FW 308 

Die Vorgehensweise nach FW 308 wurde inhaltlich nicht überarbeitet, sondern in die folgenden Arbeits-
schritte (Module) unterteilt, um das Vorgehen vereinfacht darzustellen.  

 

Bild 1 — Prinzipielles Vorgehen der Dokumentation und Abgrenzung des KWK-Prozesses 
innerhalb von KWK-Anlagen inkl. Dampfsammelschienen (DSA) 

  

Prinzipielles Vorgehen der eindeutigen Dokumentation und Abgrenzung des KWK-Prozesses 
innerhalb von KWK-Anlagen inkl. Dampfsammelschienen (DSA)

Werden alle
 KWK-fähigen Anlagenteile 

betrachtet?

Bestimmung von:
-Bruttostromerzeugung
-Nettostromerzeugung
-Nettowärmeerzeugung
-Brennstoffwärme

NeinJa

Bewertung der 
gesamten Anlage

Vergütbare KWK-
Strommenge

Überprüfung  der 
rückwirkenden 

KWK-
Stromerzeugung

Kraftwerkseigen-
verbrauch anteilig 

auf Kond- und KWK-
Stromerzeugung 

verteilen

Verhältnis zwischen 
Kond- und KWK-
Stromerzeugung 

bilden

Notwendige 
Messtechnik 
installieren

Modul I:
Notwendigkeit eines 

KWK-Gutachtens

Modul II:
Abgrenzung des 

betrachteten Teil-
prozesses

Modul III:
Festlegung der 

Bilanzgrenzen der 
KWK-Anlage

Modul IV:
Wahl des 

geeigneten 
Verfahrens

Modul VI:
Kraftwerkseigen-

verbrauch

Modul VII:
Rückwirkende 

Stromerzeugung

Beide Pfade müssen 
bearbeitet werden

Modul V:
Energetische 

Bilanzierung der 
Teilprozesse

Version 28.10.2019

Tabelle 1:
 Beschreibung der 

Einzelkomponenten mit 
spezifischen Kennzahlen
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5.2 Module und komponentenspezifische Kennzahlen 

Modul I 

Feststellen der Notwendigkeit eines FW 308-Gutachtens für den Erhalt der Förderung nach dem KWKG 
auf den erzeugten KWK-Strom. Als elektrische KWK-Leistung ist die „KWK-Nettoleistung“ zu verstehen. 
Diese ergibt sich aus der KWK-Leistung an der Generatorklemme abzüglich der Eigenbedarfsleistung 
im KWK-Betrieb. Siehe hier §2 Nr. 6 E und Nr. 7 KWKG 2019.  

 

 

Bild 2 — Notwendigkeit eines KWK-Gutachtens für die Förderung nach dem KWKG 

  

Module I: Notwendigkeit eines KWK-Gutachtens für die Förderung nach dem KWKG

Keine KWK-Anlagen 
und kein 

förderfähiger KWK-
Strom vorhanden

Ja

Besitzt die 
Anlage eine elektrische 

KWK-Leistung 
> 2MWel?

FW 308-Gutachten 
unnötig

Nein

Gutachten nach 
FW 308 erforderlich

Ja

KWK-Anlage inkl. 
Wärmetauscher
 serienmäßig?

Ja

Nein

Herstellerangaben 
ausreichend

Nein

Eindeutige 
Dokumentation des 

KWK-Prozess

Version 28.10.2019

Bestehen Abgas-
Bypass oder Rückkühler (Gemischkühler 
ist kein Rückkühler) an der Anlage oder 

im Wärmenetz?

Nein

Ja

Modul
Start

Wird in der Anlage 
Nutzwärme und Strom 

gleichzeitig in einem 
Prozess erzeugt?
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Modul II 

Für die Abgrenzung des betrachteten KWK-Anlagenteils finden folgende Konventionen Anwendung: 

 Eine KWK-Anlage besteht aus mindestens einem Dampferzeuger, mindestens einer Turbine und 
einer Nutzwärmeauskopplung inkl. notwendiger Verbindungsleitungen. 

 Eine Turbine mit Generator oder ein Dampferzeuger oder eine Nutzwärmeauskopplung kann 
auf mehrere Anlagen aufgeteilt werden. 

 Die Aufteilung einer Turbine wird als Scheibenmodell bezeichnet. 
 Über die Berichtszeit wird sichergestellt, dass Dampferzeugung und -verbrauch innerhalb der 

zusammengefassten Anlagenteile geschehen. 
 KWK-Anlagen können auch dann als eigenständige Einheit bewertet werden, wenn sie mit an-

deren physikalisch verbunden sind. 
 Differenzen innerhalb der Energiebilanzen des berechneten/abgegrenzten KWK-Anlagenteils 

führen zu einer Reduktion und nicht zur künstlichen Erhöhung der KWK-Strommenge dieses 
Anlagenteils. 

 

Bild 3 — Abgrenzung des betrachteten Teil-Prozesses 

  

Modul II: Abgrenzung des betrachteten Teil-Prozess

Wahl
 des begrenzenden 

Elements des betrachteten 
Teilprozesses

Turbine  inkl. 
Generator als 
begrenzendes 

Element festlegen

KWK-
Dampferzeuger als 

begrenzendes 
Element festlegen

Wahlmöglichkeit

Nutzwärmeaus-
kopplung als 

begrenzendes 
Element festlegen

Die aus dem Dampferzeuger 
erzeugbare Dampfmenge 
muss physikalisch in einer 

oder mehreren nach-
folgenden Dampfturbinen 
und Nutzwärmeauskopp-

lungen vollständig ver-
braucht werden können.

Turbinen können hierzu auch 
in einzelne Scheiben zerlegt 

werden. Überschüssige 
Dampfleistung führt nicht zu 

einer anderweitigen 
Erhöhung von KWK-

Strommengen 

Die zugehörigen  
Dampferzeugungseinheiten 

und nachfolgende 
Nutzwärme sind so zu 

wählen, dass die 
physikalischen Wärmeflüsse 
möglich sind und vollständig 

erfasst werden  

Plausibilitätskontrolle 
nach Konventionen

Vorgeschaltete 
Dampferzeuger und 

Turbinen müssen dazu in der 
Lage sein die Versorgung der 
Nutzwärmeauskopplung zu 

gewährleisten

Modul
Start

Modul
Ende

Version 10.05.2019
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Modul III 

 

Bild 4 — Festlegung der Bilanzgrenzen der KWK-Anlage (Freischneiden der KWK-Anlage nach 
möglichen Betriebsmodi)  
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Komponentenspezifische Kennzahlen 

In dieser Tabelle sind die für das Gutachten notwendigen komponentenspezifischen Kennzahlen zu ent-
nehmen und sie kann als Checkliste verwendet werden. Darüber hinaus können noch weitere Informa-
tionen genutzt werden, um Plausibilitäten zu überprüfen, wie z. B. Schluckvermögen von Dampfturbi-
nen. 

Tabelle 2 — Beschreibung der Einzelkomponenten mit spezifischen Kenngrößen 

Baugruppe zugeordnete 
Brennstoff-
aufnahme 

Thermischer 
Wirkungs-

grad 

Elektrischer 
Wirkungs-

grad 

Stromkenn-
zahl 

Stromverlust-
kennzahl 

Nutzwärme/ 
Abwärme  

Zusatzfeuerung      

Heizkessel      

Abgaswärmetauscher      

Abhitzekessel      

Dampferzeuger      

Motor-KWK      

Gasturbine      

Gegendruckturbine      

Kondensationsturbine      

Entnahmekond- 
turbine      

Prozessdampf- 
entnahme      

Heizkondensator      

Hilfskühler      

Kühlturm      
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Modul IV 

In diesem Modul wird das Vorgehen bei der Wahl des geeigneten Nachweisverfahrens dargestellt, um 
die Stromkennzahl zu ermitteln. 

 

Bild 5 — Wahl eines geeigneten Verfahrens (auch Mischformen möglich) 

   

Modul IV: Wahl eines geeigneten Verfahrens (auch Mischformen möglich)

Herleitung aus 
Auslegungsdaten / 

Herstellerunterlagen
Messung

Thermodynamische 
Kreislaufrechnung

Anlage 6

Ermittlung der 
Leistungsbezogenen 

Stromkennzahl σ 

Plausibilitätskontrolle der 
Leistungsbezogenen σ 

Modul
Start

Wahlmöglichkeit
Mischformen möglich

Modul
Ende

Version 10.05.2019
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Modul V 

 

Bild 6 — Energetische Bilanzierung der Teilprozesse 

  

Modul V: Energetische Bilanzierung der Teilprozesse

Energetische 
Bilanzierung der 

Teilprozesse

Bewertung des 
Dampfzustandes der 

einzelnen Sammelschienen
(Einspeisung) als 
Energieknoten

Bewertung der 
Dampfentnahmen

aus den Knoten

Prozentuale 
Aufteilung nach Qin 

mit und ohne 
Stromerzeugung

Prozentuale 
Aufteilung nach Qout 

KWK und 
ungekoppelter 

Strom- bzw. 
Wärmeerzeugung

Bilanzierung der 
Teil- bzw-

Einzelprozesse

Zwischenergebnis:
Wärmeauskopplung

Stromerzeugung
Brennstoffzufuhr

jeweils 
Betriebsnetto KWK, 

Kond und th

Zusammenfassung  
von vorläufigen 
Nutzungsgraden 

und Stromkennzahl

Modul
Start

Modul
Ende

Version 28.10.2019
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Modul VI 

Der Kraftwerkseigenverbrauch der in der FW 308 aufgeführten Kraftwerkseigenverbrauchskompo-
nenten ist nicht identisch mit den Komponenten, die in anderen Gebieten (z. B. Stromsteuer, EEG-Um-
lage „Strom zur Stromerzeugung“) anerkannt werden. Insbesondere bei industriellen Eigenerzeugern 
werden oft die FW 308-Gutachter beauftragt, für die Anmeldung zur Stromsteuer den „Strom zur 
Stromerzeugung“ auszuweisen. Der FW 308-Gutachter sollte sich im Klaren darüber sein, dass FW 308 
und StromStG hier im Detail unterschiedlich zuordnen. 
 

 

Bild 7 — Kraftwerkseigenverbrauch 

   

Modul VI: Kraftwerkseigenverbrauch

Kraftwerkseigen-
verbrauch

Beide Pfade müssen 
bearbeitet werden

Stillstandseigenverbrauch / erweiterter 
Betriebseigenverbrauch:

- Fernwärme Umwälzpumpen
- Kohletransportbäder
- Beleuchtung
- Torschließanlage
- Verwaltungsstromverbrauch
- usw.

Betriebseigenverbrauch:

- Brennstoffaufbereitung (Kohlemühle)
- Messsysteme
- Regelungssysteme
- Rauchgasreinigung (REA-Pumpen)
- Kühlwasserpumpen
- Ventilatoren (etwa in Kühltürmen)
- Frischluftzufuhr

Wird von 
Bruttostromer-

zeugung abgezogen

Wird nicht von 
Bruttostromer-

zeugung abgezogen

Notwendige 
Messtechnik 
installieren

Modul
Start

Modul
Ende

Konservative 
Schätzung z. B. 

nachgewiesener 
Strombedarf eines 
Dampfturbosatzes 

gemäß Liefervertrag 
multipliziert mit der  

Betriebszeit

Erfassung festlegen

Beide Pfade müssen 
bearbeitet werden

Version 28.10.2019
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Modul VII 

Durch Reihenschaltung mehrerer KWK-fähiger Stromerzeuger, z. B. im Falle einer GuD-KWK-Anlage, 
kann sich die erzeugte KWK-Strommenge erhöhen. Das strukturierte Vorgehen ist in Modul 7 darge-
stellt. 

Im Marktstammdatenregister werden solche Anlagen unter dem Begriff „Kombiprozesse“ abgefragt. 

 

 

Bild 8 — Rückwirkende KWK-Stromerzeugung 

 
 

Modul VII: Rückwirkende KWK-Stromerhöhung

Besitzt die 
KWK-Anlage mehrere KWK-

fähige Stromerzeuger?

Sind diese 
Stromerzeuger auch in 

Reihe geschaltet?

Ja

Nein

Besitzt
 die KWK-Anlage mehrere 

Wärme-
erzeuger?

Ja
Nein

KWK-Anlage muss 
anhand der 

Einzelprozesse 
bewertet werden

NeinJa

Besitzt die 
KWK-Anlage mehrere 

KWK-fähige Strom- 
erzeuger?

Nein

Ja

Einstufiges 
Verfahren

Iteratives Verfahren

 Verfahren
Anlage 8 für jeden 

Anlagenteil

Bilden von 
Knotengleichungen 

auf Ebenen mit 
gleichem Druck und 
Temperaturniveau

Rückwirkende KWK-
Stromerhöhung 
muss beachtet 

werden

Modul
Start

Modul
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